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12 Hintergrund

Geschichte der politischen und militärischen Führung
der Armee in der Schweiz

Erster Teil: Alte Eidgenossenschaft und 19. Jahrhundert

vow O/w.vt

Alte Eidgenossenschaft

Die 13 Orte der alten Eidgenos-
senschaft sind lediglich durch
Bündnisse untereinander verbun-
den; einziges gemeinsames politi-
sches Organ des Staatenbundes ist
die Tagsatzung, ein Gesprächsfo-
rum der kantonalen Abgesandten.
Politisch besteht damals auf Bun-
desebene kein Führungsorgan, da

alle Orte (Kantone) souverän sind.
Die militärischen Führer (Haupt-
leute) wählt jeder Ort für seine

Truppen selbst, in den Länderor-
ten geschieht dies durch die wehr-
fähige Mannschaft (Kriegslands-
gemeinde), in den Städten durch
den Rat. Die zivile (politische)
Behörde des Kantons verfügt über
ihre Truppen bzw. über das Auf-
gebot. Für die kantonalen Trup-
pen im Einsatz ist kein Oberbe-
fehl nachgewiesen; einen eigentli-
chen, alleinigen militärischen Fiih-
rer mit dem Titel General gibt es

nicht. Trotzdem besteht bis 1798
als militärisches Führungsorgan
ein gemeinsamer Kriegsrat, wel-
chem alle militärischen Führer der
Orte angehören. Namentlich
erscheint der Kriegsrat erst 1647

im De-fensionale von Wil, wo er
die erste rechtliche Regelung fin-
det. Im Kriegsrat wird durch Be-
schluss der Mehrheit entschieden
und alle Beteiligten sind an die
Beschlüsse gebunden.

Helvetik, Mediation
und Bundesvertrag

In der Helvetik 1798 - 1803) dem
«schweizerischen Einheitsstaat»

erfolgt eine Zentralisation des

Militärwesens; das lose kantonale
Kontingentssystem mutiert zum
Schweizerheer. Der französische
Einfluss ist bestimmend auf die
damaligen Organe der Schweiz.
Nachdem die gesetzgebenden
Behörden (Grosser Rat und Senat)
der Regierung (Direktorium) Voll-
machten im Militärwesen erteilt
haben, kann ein Milizheer aufge-
stellt werden. Das Direktorium als

politische Exekutivbehörde hat
bestimmenden Einfluss auf die

Milizarmee; es ist auch befugt den
Oberbefehlshaber zu ernennen. Im
Felde hängt allerdings der Gene-
ral ganz von den Anordnungen des

Regierungskommissärs (Vertreter
des Direktoriums) ab. Trotz kur-
zem Bestand der Helvetik ist ein
Einfluss auf die spätere Entwick-
lung feststellbar.

Die Mediationszeit (1803 - 1815)
bringt die Rückkehr zum kanto-
nalen Kontingentssystem; die

Kontingente sind in der Verfas-

sung festgelegt. Die Eidgenossen-
schaft ist erneut ein Staatenbund

(19 Kantone) und das einzige poli-
tische Bundesorgan ist die Tag-
Satzung. Die Tagsatzung verfügt
jedoch über die Truppen im
eidgenössischen Dienst; das Ver-
fügungsrecht der Tagsatzung geht
jenem der Kantone vor. Die Tag-
Satzung ernennt auch den General
und trifft die notwendigen Vor-
kehren für die Sicherheit der
Schweiz.

Erste detaillierte Betimmungen
über das Militärwesen finden sich
im «Allgemeinen Militärreglement
für den Schweizerischen Bundes-
verein, Bern 1804»; das Regle-
ment tritt am 5. August 1807 in

Kraft. Damit wird die Stellung der

(kantonalen) Truppen im eid-
genössischen Dienst näher be-
stimmt. Die politischen Kompe-
tenzen laufen bei der Tagsatzung
zusammen, ist sie nicht versam-
melt, beim Landammann der
Schweiz. Der Landammann ist das

Standeshaupt der jährlich wech-
selnden sechs Direktorialkantone.
Eine dauernde, von den Kantonen
unabhängige Bundesbehörde gibt
es jedoch nicht. Der General ist

von der Tagsatzung abhängig; ihr
Wille als politisches Organ geht
dem des Oberbefehlshabers vor.
Über die dem General zur Verfli-
gung gestellten Mittel entscheidet
die Regierung (Tagsatzung); sie
bietet Truppen auf und verfügt
über die Finanzen.

Die Mediationszeit ist der Beginn
des eidgenössischen Dienstes der
Armee und eines einheitlichen
Oberbefehls in einer starken Hand.
In der Zeit des Bundesvertrages
(1815 - 1848) ist der Bund auf die
notwendigen Staatsaufgaben ein-
geschränkt und die wichtigste Auf-
gäbe, die von den Kantonen nicht
mehr allein bewältigt werden kann,
ist das Militärwesen. Die Schweiz
ist noch immer ein Staatenbund
(22 Kantone) mit einer Tagsat-

zung als eigentlichem Vollzugs-
organ. Im Bundesvertrag sind die

Truppen- und Geldkontingente
jedes Kantons geregelt; neu wird
eine Kriegskasse errichtet.

Der militärische Oberbefehl ist

gleich geregelt wie in der Media-
tion. Die Tagsatzung verfügt über
die eidgenössichen Truppen und
wählt den General (Oberbefehls-
haber) bei einer Truppenbewaff-
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nung (grösseres Truppenaufgebot).
Tagt die Tagsatzung nicht, liegen
die Kompetenzen im Militärwe-
sen beim Vorort, der zwischen den
drei Kantonen Zürich, Bern und

Luzern alle zwei Jahre wechselt.

Das allgemeine Militärreglement
von 1817 schafft neu einen Kriegs-
rat (Verwaltungsorgan) und ist
nicht nur ein Ausführungsgesetz
zum Bundesvertrag, sondern prak-
tisch ein Verfassungsgesetz. Im
Bundesvertrag steht dem Oberbe-
fehl keine zivile Vollzugsbehörde
(Exekutive) gegenüber, jedoch
erhält der gewählte General seine
Instruktion von der Tagsatzung.

Bundesstaat

Mit der Gründung des Bundes-
Staates 1848 verändert sich die
Situation grundlegend, vor allem
auf zivilem Gebiet. Neue politi-
sehe Organe werden geschaffen,
das Parlament (Bundesversamm-
lung mit National- und Ständerat)
als gesetzgebende und die Regie-

rung (Bundesrat) als ausführende
Behörde. Die bestehende Oberbe-

fehlsordnung wird weitgehend
vom Bundesstaat übernommen.
Grundlagen sind die Bundesver-

fassung von 1848 und das Bun-

desgesetz über die Militärorgani-
sation von 1850 (MO von 1850).

Der General wird nur im Falle
eines grösseren Truppenaufge-
botes gewählt; Wahlbehörde ist die

Bundesversammlung. Der Ober-
befehl ist einheitlich, er wird nur
von einem einzigen Mann aus-

geübt, welcher das ganze Heer
führt. Ob im Falle eines Truppen-
aufgebotes ein General gewählt
wird oder nicht entscheidet die
Bundesversammlung. 1st kein
Oberbefehlshaber gewählt, übt der
Bundesrat die Befugnisse aus, die
nach dem Gesetz dem General
zustehen. Die Bundesversamm-
lung hat das Recht dem General

Weisungen zu erteilen; ihre

Kompetenz ist unbeschränkt. Die
Bundesversammlung bestimmt
den Umfang der Truppenaufge-
bote; der General verfugt damit nur
über solche Truppen, die ihm die

politische Behörde zur Verfügung
stellt. Die Bundesversammlung
kann nach freiem Ermessen Trup-
pen aufbieten und entlassen; der
General kann keine Einsprache
dagegen erheben, ihm unterstehen

lediglich die aufgebotenen Ver-
bände.

Die Grenzbesetzung von 1856 bis
1857 (Neuenburger Konflikt) ist
aus folgenden Gründen aufschluss-
reich: General Dufour, der Ober-
befehlshaber, wird erst ernannt als
bereits stärkere Kräfte aufgeboten
und als Grenzschutz eingesetzt
sind. Der Bundesrat hat entgegen
Artikel 128 MO von 1850 die
«Ordre de bataille» selbst be-
stimmt. Die Dufour erteilte
Instruktion lässt ihm volle Hand-
lungsfreiheit; er bietet sogar die
zur Aufgabenertüllung notwendi-
gen Truppen auf und verfügt auch
deren Entlassung. Dank der be-
schränkten Dauer der Grenzbeset-

zung und dem grossen Ansehen
von General Dufour kommt es
1856 bis 1857 nie zu einem Kon-
flikt zwischen der politischen und
der militärischen Führung.

Dagegen kommt es bei der Grenz-
besetzung 1870 bis 1871 Deutsch-
Französischer Krieg) zu einer Kri-
se in der Zusammenarbeit zwi-
sehen den politischen Behörden
und dem Oberbefehlshaber. Der
Bundesrat bietet Truppen auf
bevor der Oberbefehlshaber er-
nannt ist und das Eidgenössische
Militärdepartement (EMD) erlässt
einen Operationsbefehl. Die
Kriegsgliederung der Armee wird
nicht vom General, sondern vom
Bundesrat festgelegt.

Der von der Bundesversammlung
gewählte Oberbefehlshaber (Gene-

ral Herzog) änderte den befohle-
nen Aufmarsch nachträglich ab,
seine Entschlüsse sind aber durch
die vom EMD getroffenen Mass-
nahmen präjudiziert worden.
Grosse Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen der politischen Lei-
tung (Bundesrat) und dem Gene-
ral gibt es in der Frage des Auf-
gebotes und der Entlassung von
Truppen. Von Anfang an herrsch-
ten unterschiedliche Auffassungen
zwischen General und Bundesrat
(Chef EMD) hinsichtlich des

Umfanges des Truppenaufgebotes.
Der General fordert weitere Trup-
pen, der Bundesrat widersetzt sich
dem Begehren. Schliesslich fügt
sich der General 1870. Dies führt
dazu, dass der General, in Über-
schreitung seiner Kompetenzen,
1871 die Regierung des Kantons
Neuenburg um das Aufgebot der
kantonalen Infanterie ersuchen

muss.

Obschon sich Bundesrat und Chef
EMD nie in operative Fragen ein-
mischen, ist die Zusammenarbeit
zwischen politischer und militäri-
scher Führung 1870 bis 1871 nicht
so eng und vertrauensvoll.

Die MO von 1874 bringt einige
Änderungen, nach den negativen
Erfahrungen von 1870 bis 1871.

Die Bundesversammlung hat nun
den General zu wählen, sobald ein

Aufgebot von mehreren Armeedi-
Visionen in Aussicht steht, also

vor dem eigentlichen Truppenauf-
gebot. Der General führt den Ober-
befehl bis nach beendigter Trup-
penaufstellung. Die politischen
Behörden können dem General
Weisungen erteilen, aber die ver-
bindlichen Instruktionen des Bun-

desrates sollen sich nur noch auf
den durch die Truppenaufstellung
zu erreichenden Endzweck bezie-
hen.

In der Frage des Aufgebotes wird
bestimmt, dass der Bundesrat das
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Aufgebot weiterer Truppen zu ver-
Aigen und vollziehen hat, wenn es
der General für begründet erach-
tet. Der Bundesrat stellt dem Gene-
ral neu die zur Erfüllung seiner

Aufgabe erforderlichen Streitkräf-
te zur Verfügung. Der General
erhält kein Aufgebotsrecht, aber

massgebenden Einfluss auf den
Entscheid über den Umfang des

Aufgebotes. Der General ist be-

rechtigt und verpflichtet, dem Bun-
desrat gegenüber den militärischen
Standpunkt zu vertreten.

Bereits in der MO von 1850 besitzt
der General die Befugnis in drin-
genden Fällen ausserordentliche
Requisitionen an Lebensmitteln
und Fourage anzuordnen. Diese

Befugnis wird neu definiert, indem
der Oberbefehlshaber befugt ist
über alles nicht zum Heere ge-
hörende Kriegsmaterial sowie über
alles bewegliche und unbewegli-
che Eigentum zu verfügen, das

sich im Bereiche des Truppenauf-
gebotes befindet. Jedoch enthält
die MO von 1874 keine Bestim-

mungen über den Zustand der be-

waffneten Neutralität. Die Rege-
lungen über den Oberbefehl gel-
ten für den Krieg wie für den akti-
ven Dienst. Die Krise von 1870
bis 1871 ist die Folge einer un-
genügenden Selbständigkeit des

Oberbefehlshabers sowie einer-all-

zu engen Bindung an die Beschlüs-
se der politischen Behörden. Die
neue MO sollte diesem Mangel
abhelfen. Dass die vermehrte
Machtfülle des Generals Schwie-
rigkeiten im umgekehrten Sinne
haben könnte, wurde nicht berück-
sichtigt. Deshalb ensteht auch für
den Zustand der bewaffneten Neu-
tralität, im Gegensatz zum Krieg,
keine spezielle weniger weit-
gehende Ordnung.

Die Bestimmungen über den Ober-
befehl der MO von 1874 werden
nie in der Praxis angewandt und

können deshalb auch nicht auf ihre

Eignung hin überprüft werden.

Zusammenfassung

In der alten Eidgenossenschaft gibt
es keine Bundesbehörden mit ent-
sprechenden gesetzlichen und aus-
fahrenden Aufgaben, lediglich
eine Tagsatzung das Repräsen-
tationsorgan der souveränen Kan-
tone. Die Eidgenossenschaft hat
auf politischer Ebene kein
Führungsorgan. Die politische
Hierarchie hört bei den Kantonen
auf. Auf militärischer Ebene fehlt
die Institution des Oberbefehls, es

gibt keinen eidgenössischen Gene-
ral. Die grosse Skepsis gegenüber
einer militärischen Spitze ver-
unmöglicht die Schaffung einer
einheitlich geführten Armee. Er-
satz ist der in einem Einsatz
zusammentretende Kriegsrat, in
welchem alle militärischen Führer
der Kantone vertreten sind. Die
zivile Gewalt ist der militärischen
übergeordnet.

Die kurze Zeit der Flelvetik bringt
eine Zentralisation im Militärwe-
sen, welche in die spätere Zeit
hinüberwirkt. An der Untersteh
lung der militärischen unter die
zivile Gewalt ändert sich nichts.

In der Mediation erhält die Tag-
Satzung die Kompetenz über die

Truppen zu verfügen und den

Oberbefehlshaber, den General, zu
ernennen. Das erste Militärregle-
ment bestimmt die Stellung der
kantonalen Truppen im eidgenös-
sischen Dienst. Die Zivilgewalt
steht über der militärischen
Gewalt.

Die Zeit des Bundesvertrages baut
auf den Regelungen der Mediati-
on auf. Wie in der Mediation übt
der Landammann der Schweiz die

gleichen Rechte bezüglich Mili-
tärwesen aus, wenn die Tagsat-
zung nicht versammelt ist; er ver-

Zweiter Teil

-r. In der nächsten Ausgabe
befasst sich Oberst Roland Hau-
denschild mit der Geschichte der

politischen und militärischen
Führung der Armee in der
Schweiz des 20. Jahrhunderts;
das heisst von der Vorkriegszeit
und dem Ersten Weltkrieg, der

Zwischenkriegszeit, dem Zwei-
ten Weltkrieg und der Nach-
kriegszeit bis 1994!

fügt über die Truppen und ernennt
den General (mit nachträglicher
Bestätigung der Tagsatzung). Bis
1848 existiert jedoch keine politi-
sehe Behörde, die dem General
(Oberbefehlshaber) als Vollzugs-
behörde gegenübersteht.

Ab 1848 sind Bundesversammlung
und Bundesrat als politische
Führung für das Militärwesen
zuständig. Die Bundesversamm-
lung wählt den General und
bestimmt den Umfang des Trup-
penaufgebotes. Beim Erlass der
MO von 1850 werden Fragen der

Abgrenzung der politischen und
militärischen Gewalt nicht von
neuem diskutiert. Massgebend
sind die Bestimmungen des

Militärreglements von 1817, an
welche man sich anlehnt.

Aus der Führungskrise in der

Grenzbesetzung von 1870 bis 1871

entsteht letztlich die neue MO von
1874 mit einigen Bestimmungen,
die das Verhältnis beziehungswei-
se die Zusammenarbeit der politi-
sehen Führung (Bundesversamm-
lung und Bundesrat) mit der
militärischen Führung neu ordnen.
Praktisch angewendet worden ist
die Regelung der MO von 1874

jedoch nie. Das Primat der politi-
sehen über die militärische Fiih-
rung bleibt nach wie vor unange-
tastet.
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